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Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten zum NationaJ.
rat.MELTERund·Genossen,betreffendVerwaltung des 
Kriegsopferfonds (No. 1828/J) 

Die Anfrage geht offenbar von der irrigen Annahme aus, 
daß es sich bei den im Umlaufvermögen des Kriegs
opferfonds ausgewiesenen Guthaben bei Kredit inst ituten 
ausschließlich um längerfristig gebundene Gelder handelt. 

Von dem Guthaben des Kriegsopferfonds bei österr. 
Kreditinstitutenbefanden sich'per 31. Dezember 1973 
auf Girokonten (täglich abhebbare, frei verfügbare 
Gelder) 4,386.051 S, auf längerfristig gebundenen 
Konten (Festgeldkonten) 9,521.216,16 S. 

Bekanntlich werden die auf Girokonten befindlichen 
Gelder bei allen österr. Kreditunternehmen zu einem 
Minimalzinssatz (meist 0,75 %) verzinst. Die auf dem 
Festgeldkonto liegenden Geldmittel des Kriegsopfer-
fonds werden hingegen mit einem Zinssatz verzinst,. der 
beträchtlich über dem in der Anfrage angenommenen Zins
satz von 4 '.~ liegt. 

Der Bundesminister: 
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